
Schriftliche Anfrage
des Abgeordneten Jan Schiffers AfD
vom 08.01.2022

Demonstrationen gegen die Coronamaßnahmen in Bamberg im Dezember 2021
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Hinweis des Landtagsamts: Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in der Verantwortung der 
Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und der Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/  
abrufbar. Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/ zur Verfügung.

Ich frage die Staatsregierung:

1.  Wurden bei den Demonstrationen in Bamberg, insbesondere bei der Demons-
tration am 06.12.2021, von Teilnehmern Fackeln oder sonstige brennende 
Gegenstände (mit Ausnahme von Kerzen) oder sonstiges offenes Feuer 
mitgeführt?   2

2.  Wie viele Verstöße gegen das Versammlungsgesetz wurden bei den 
Demonstrationen im Dezember 2021 begangen?   2

3.  Wurden im Monat Dezember 2021 bei den Demonstrationen sonstige 
Ordnungswidrigkeiten und/oder Straftaten begangen (bitte ggf. nach einzel-
nen Verstößen/Delikten aufschlüsseln)?   2

http://www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente/
http://www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen/
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Antwort
des Staatsministeriums des Innern, für Sport und Integration
vom 07.02.2022

1.  Wurden bei den Demonstrationen in Bamberg, insbesondere bei der Demons-
tration am 06.12.2021, von Teilnehmern Fackeln oder sonstige brennende 
Gegenstände (mit Ausnahme von Kerzen) oder sonstiges offenes Feuer 
mitgeführt?

Bei zwei Versammlungen im Dezember 2021 wurden Fackeln durch einzelne Ver-
sammlungsteilnehmer mitgeführt. Bezogen auf die Versammlung am 06.12.2021 konnte 
dieser Umstand erst im Rahmen einer nachträglichen polizeilichen Internetrecherche 
festgestellt werden. Die Fackeln waren durch die beiden Tragenden nicht durchgängig 
entzündet. Am 20.12.2021 wurde die betroffene Person bei Feststellung der Fackel un-
verzüglich durch Polizeikräfte angesprochen; sie entfernte daraufhin die Fackel.

2.  Wie viele Verstöße gegen das Versammlungsgesetz wurden bei den Demons-
trationen im Dezember 2021 begangen?

3.  Wurden im Monat Dezember 2021 bei den Demonstrationen sonstige 
Ordnungswidrigkeiten und/oder Straftaten begangen (bitte ggf. nach einzel-
nen Verstößen/Delikten aufschlüsseln)?

Die Fragen 2 und 3 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet.

Im Zusammenhang mit dem Versammlungsgeschehen im Dezember 2021 in der Stadt 
Bamberg wurden keine Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten polizeilich zur Anzeige 
gebracht.


	1.		Wurden bei den Demonstrationen in Bamberg, insbesondere bei der Demonstration am 06.12.2021, von Teilnehmern Fackeln oder sonstige brennende Gegenstände (mit Ausnahme von Kerzen) oder sonstiges offenes Feuer mitgeführt?
	2.		Wie viele Verstöße gegen das Versammlungsgesetz wurden bei den Demonstrationen im Dezember 2021 begangen?
	3.		Wurden im Monat Dezember 2021 bei den Demonstrationen sonstige Ordnungswidrigkeiten und/oder Straftaten begangen (bitte ggf. nach einzelnen Verstößen/Delikten aufschlüsseln)?

